
ENERGIEPREIS
gültig  ab 01.04.2023

Basispreis EUR/Jahr Energiepreis Cent/kWh

Basisversorgung:

PRIVAT exkl. UST 60,00 29,80
inkl. UST 72,00 35,76

PROFI exkl. UST 60,00 29,80
inkl. UST 72,00 35,76

LANDWIRTSCHAFT exkl. UST 60,00 29,80
inkl. UST 72,00 35,76

BAUSTROM exkl. UST 60,00 32,50
inkl. UST 72,00 39,00

Zusatzversorgung:

Warmwasser
(Boiler) exkl. UST 24,00 28,80

inkl. UST 28,80 35,76

Nachtstrom für E-Heizungen
(Kombi-Solo) exkl. UST 28,80

inkl. UST 35,76

Wärmepumpen, E-Heizungen mit Tagnachladung
(Kombi-Duo) HT exkl. UST 29,80

HT inkl. UST 35,76

NT exkl. UST 28,80
NT inkl. UST 34,56

Im Energiepries enthalten sind sämtliche Kosten für Herkunftszertifikate. Nicht im Energiepreis enthalten: Netznutzungsentgelte,
Messdienstleistungen, gesetzlichen Abgaben wie z.B.: Elektrizitätsabgabe, Ernerbare Förderbeiträge, Gebrausabgaben
und allenfalls weitere Abgaben, die vom Netzbetreiber in Recfhnung gestellt werden und von den jeweiligen Gemeinden abhängig sind.
Alle angeführten Preise sind kaufmännisch auf 2 Nachkommstellen.
Index-Ausgangswert: Für Grubndpreis VPI-Ausgangswert 112,6. Für Energiepreis ÖSPI-Ausgangswert: 94,13.
Der Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) wird unter www.energyagency.at sowie der VPI unter www.statistik.at veröffentlicht.
Gemäß Allgemeine Stromlieferbedingungen Pkt. 6.2.

Detailinformation: Angebot gilt für Haushalts-, Gewerbe-, und Landwirtschaftskungen mit synthetischem Lastprofil und einem maximalen
Jahresverbrauch von 100.000 kWh.
Bitten beachten Sie: Der Tarif ist ausschließlich für Neuanmeldungen innerhalb unseres Netzgebietes gültig.

Grundversorgung: Verbraucher und Kleinunternehmer im Sinne des KSchG haben das Recht, sich gegenüber jedem Lieferanten, 
der an Ihrer Adresse Strom an Haushaltskunden liefert, auf die Grundversorgung zu berufen (§ 77 ElWOG 2010).
Das E-Werk der Marktgemeinde Unzmarkt-Frauenburg  wird Verbraucher im Sinne des KSchG und Kleinunternehmer, 
die sich schriftlich auf die Grundversorgung berufen und die vor Lieferbeginn eine Vorauszahlung in Höhe einer Teilzahlung für einen 
Monat leisten, zu den geltenden Allgemeinen Strom-Lieferbedingungen (ALB) mit Energie beliefern.
Die Energiepreise für die Grundversorgung entsprechen den aktuellen, veröffentlichen Preisen der Standardstromtarife.


